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A n e r k a n n t e  R e g e l n  d e r  Technik*

Regeln der Technik – Hilfe oder 
Fessel des Ingenieurs? 
Der Begriff „allgemein anerkannte Regeln der Technik“ ist allen vertraut und wird ständig – auch in Bauver-

trägen – verwendet. Er wird dabei als Hinweis auf eine besondere Qualität verstanden. Doch gerade in letzter 

Zeit wird dieser Begriff in der Fachpresse intensiv und mit einer für Techniker ungewöhnlichen Leidenschaft 

diskutiert. Doch was hat diesen angesehenen Begriff zur Zielscheibe von Kritik und Zweifeln werden lassen? 

 

Woher kommen die „allgemein aner-
kannten Regeln der Technik“?  

Der Begriff „allgemein anerkannte 

Regeln der Technik“ oder damals 

noch als „Regeln der Baukunst“ be-

zeichnet, ist vor rund 100 Jahren 

durch das Reichsgericht in mehre-

ren Entscheidungen definiert wor-

den. So wurde 1891 in einer Strafsa-

che der Standpunkt bezogen, dass 

eine anerkannte Regel der Baukunst 

wissenschaftlich erwiesen und im 

Bereich der Techniker** bekannt 

und anerkannt sein muss. In einer 

weiteren Strafsache war 1910 vom 

Reichsgericht dieser Begriff noch 

ausführlicher dargestellt worden. 

Neben der wissenschaftlichen Aner-

kennung und der Tatsache, dass die-

ses Wissen verbreitet sein musste, 

z.B. durch Lehre und Bücher, und 

somit die Kenntnis der Techniker er-

langt haben musste, wurde auch der 

Nachweis der Bewährung in der Pra-

xis gefordert.  

Eingang fand der Begriff im 

Strafgesetzbuch im § 323 „Bau-

gefährdung“. Hier heißt es: Wer bei 

der Planung, Leitung oder Ausfüh-

rung eines Baues oder des Ab-

bruchs eines Bauwerkes gegen die 

allgemein anerkannten Regeln der 

Technik verstößt und dadurch Leib 

oder Leben eines anderen gefähr-

det, wird mit [...] bestraft. 

Hintergrund für diese Fest-

legung war somit ursprünglich das 

Ziel den Menschen zu schützen. 

Heutzutage wird der Begriff von Ju-

risten und Technikern gleicherma-

ßen gern, aber nicht immer sinn-

gleich angewendet. Neben der An-

wendung im Strafrecht bestimmt er 

im Bereich des Zivilrechts in erhebli-

chem Maß die vertragliche Leistung 

und gibt im öffentlichen Baurecht 

eine Orientierung für die im Inte-

resse der Allgemeinheit zu billigen-

den Bauweisen. 

Was bedeutet der Begriff „Stand der 
Technik“? 

Oftmals wird als Gegensatz zu den 

allgemein anerkannten Regeln der 

Technik, die das Bewährte kenn-

zeichnen und somit zu unrecht 

schon als Hemmschuh bezeichnet 

werden, der Begriff „Stand der 

Technik“ gesehen. Unter dem Stand 

der Technik wird oftmals nur das 

„derzeit technisch Machbare“ ver-

standen. Dieses ist jedoch gemäß 

der Begriffsdefinition zu eng ge-

fasst. Der Stand der Technik ist als 

„entwickeltes Stadium der tech-

nischen Möglichkeiten zu einem be-

stimmten Zeitpunkt [...] basierend 

auf den diesbezüglichen gesicher-

ten Erkenntnissen von Wissen-

schaft, Technik und Erfahrung“ defi-

niert und somit also ein aufbauen-

der, zukunftsweisender Schritt zu 

Erkenntnissen und Erfahrungen, die 

sich zu einem späteren Zeitpunkt in 

den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik widerspiegeln können. 

Doch nun stellt sich die Frage, 

welches sind die anerkannten Re-

geln der Technik?  

Die anerkannten Regeln der Technik 

Herausgegeben werden technische 

Festlegungen, wie z.B. Normen, vom 

DIN Deutsches Institut für Normung 

e.V., technische Regelwerke wie die 

Flachdachrichtlinien oder VDE-

Richtlinien von Fachverbänden. Es 

gibt aber auch Fachbücher von un-

terschiedlich begnadeten Autoren 

sowie Handbücher und technische 

Merkblätter von Herstellern einzel-

ner Produkte und Systeme.  

Eine Liste, die eine Auswahl der Ver-

öffentlichungen darstellt und in der 

die allgemein anerkannten Regeln 

der Technik zusammengestellt sind, 

gibt es nicht.  

Heißt Norm gleich allgemein aner-
kannte Regel der Technik? 

Es war bisher vereinfachend davon 

ausgegangen worden, dass Normen 

aufgrund der Mitwirkung von Fach-

kundigen und der Beteiligung der 

Öffentlichkeit, also auf der Grund-

lage des aufwendigen Verfahrens, in 

der Regel vermuten lassen, dass sie 

den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik zuzuordnen sind.  

Schon seit längerem – beson-

ders aber seit der Veröffentlichung 

des Gelbdruckes der DIN 18 195 

„Bauwerksabdichtungen“ – hat sich 

* Dieser Beitrag setzt die in 
BI 6/2000 begonnene lose 
Beitragsfolge zu Problemen 
aus der Sachverständigen-
praxis fort  
** Der Begriff sollte in die-
sem Zusammenhang all-
gemein als Synonym für 
Theoretiker und Praktiker des 
Bauens verstanden werden. 
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in der Fachwelt ein Streit um die 

Fragwürdigkeit der Zusammenstel-

lung der Ausschüsse entzündet. 

Hier besteht sicherlich nicht zu Un-

recht die Frage, ob eine massive Be-

teiligung kommerzieller Interessen-

vertreter zu einer technisch neutra-

len Regel führen kann.  

Die von verschiedenen Seiten in un-

terschiedlichen Kreisen durch-

geführten Umfragen, mit dem Ziel 

der neuen Abdichtungsnorm nun 

den Stellenwert einer allgemein 

anerkannten Regel der Technik ab- 

oder zuzusprechen, waren von der 

strengen Begriffsdefinition im 

Grunde vom Ansatz her bereits als 

Wider- oder Einspruch zu sehen. 

Eine technische Regel, die eine der-

artige Einspruchsflut und Diskus-

sion auslöst, kann nicht als „all-

gemein anerkannt“ eingestuft wer-

den. Auch nicht, wenn man hinter-

her rhetorisch versucht zu definie-

ren, wer denn zur Gruppe der „All-

gemeinen“ als geeignetes Befra-

gungspotenzial gehört oder nicht. 

Grundsätzlich kann sich eine 

neue Norm durchaus noch nicht be-

währt haben, wie auch eine alte 

Norm längst überholt sein kann.  

Woher kommen weitere „anerkannte“ 
Erkenntnisse? 

Von durchaus hochwertiger tech-

nischer Aussage sind oftmals Ver-

öffentlichungen von Verbänden, wie 

beispielsweise dem Informations-

dienst Holz oder dem Verband Deut-

scher Elektrotechniker, auf die auch 

in den Normen des DIN Deutsches 

Institut für Normung e.V. bezug ge-

nommen wird. Gerade in den Ver-

bänden finden sich oftmals beson-

ders qualifizierte Ansprechpartner 

für die Erörterung fachspezifischer 

Aufgabenstellungen.  

Häufig sind die in Fachverbän-

den erarbeiteten technischen Fest-

legungen sehr fundiert und lassen 

so auf eine Zuordnung zu den all-

gemein anerkannten Regeln der 

Technik hoffen. Doch auch die zahl-

reichen Verbände lassen nicht im-

mer und in jedem Fall auf derartig 

hochwertige Veröffentlichungen 

schließen. Oftmals haben wir auch 

festgestellt, dass in Veröffentlichun-

gen wie Handbüchern oder tech-

nischen Merkblättern von Herstel-

lern verschiedener Produkte tech-

nisch korrekte und fundierte Infor-

mationen enthalten sind, die durch-

aus in Normen einfließen sollten. 

Auch die Mitarbeiter technischer 

Abteilungen, die häufig aus Natur-

wissenschaftlern anderer Fachberei-

che wie der Chemie und Physik ent-

stammen, lassen auch in kommer-

ziell orientierten Unternehmungen 

fachlich fundierte und erkenntnis-

vermehrende Erörterungen zu. 

Letztendlich ist jedoch jeder 

gefordert. Für die Beurteilung reicht 

manchmal naturwissenschaftliches 

und logisches Denken sowie eine 

kritische Betrachtung und Beurtei-

lung umgesetzter Anwendungsbei-

spiele aus. Gezweifelt werden sollte 

immer. Das gerade macht den Reiz 

unseres Berufs aus. Und die Erörte-

rung von Zweifeln wie auch von ei-

genen neuen Erkenntnissen mit Kol-

legen bringt uns dem etwas vagen 

Bereich der allgemein anerkannten 

Regeln mit Sicherheit näher. Gerade 

der Erfahrungsaustausch führt zur 

Kenntnis des „in der Praxis Bewähr-

ten“. 

Heißt das nun, dass wir eigent-

lich keine anerkannten Regeln der 

Technik haben?  

Wie nun weiter mit den „anerkannten 
Regeln der Technik“? 

Veröffentlichungen, die nicht ganz 

zu Unrecht an den Worten „all-

gemein“ und „anerkannt“ Kritik ge-

übt haben, sowie Veröffentlichun-

gen, die die Bezeichnung „Tech-

niker“ als Gruppe derjenigen, die 

Kenntnis der technischen Regel ha-

ben sollten und diese anerkennen, 

kritisierten, konnten nicht dazu bei-

tragen, den Begriff der allgemein 

anerkannten Regel anwendungs-

freundlicher zu definieren. Tatsache 

ist, dass dieser Begriff weder aus 

dem Sprachgebrauch des Ingenieur-

wesens noch den Rechtswissen-

schaften ersatzlos gestrichen wer-

den könnte. Sicherlich ist der Be-

griff sprachlich nicht exakt und er-

klärungsbedürftig. Er sollte daher 

nicht inflationär verwendet werden 

und als Ziel jeden Bauens dar-

gestellt werden.  

Ein Einfamilienhaus sollte – ver-

gleichbar mit einem in Massenpro-

duktion hergestellten Auto – im Re-

gelfall in der Grundkonstruktion 

durchaus unspektakulär nach den 

anerkannten Regeln der Technik, 

d.h. solide und auf bewährte Mate-

rialien und Konstruktionen aufbau-

end, erstellt werden. Derartig grund-

legende Kenntnisse gibt es allemal.  

Nicht jede gewerbliche Bauleis-

tung, wie z.B. Maler- oder Bodenbe-

lagsarbeiten, die nicht die Nut-

zungsdauer der Grundkonstruktion 

besitzen oder eine Gefährdung von 

„Leib und Leben“ darstellen kön-

nen, sollten die hohen Erwartungen, 

die mit dem Begriff der anerkannten 

Regeln der Technik verbunden wer-

den, erfüllen müssen. Der sprach-

lichen Klarheit des angestrebten 

und auch umsetzbaren Standards 

sollte daher insbesondere bei der 

Vertragsabfassung eine größere Be-

deutung beigemessen werden. 

Vielleicht sollten wir dem Begriff 

„Stand der Technik“ einen gewichti-

Die Reichstagskuppel in 
Berlin.  
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geren Platz in unserem Denken und 

Wirken einräumen. Denn bei allen 

Vorteilen des Bewährten, dass im 

Grunde genommen immer das be-

reits Vorhandene meint, bringt es 

uns nicht in jedem Fall weiter, auch 

wenn die Praxiserfahrung mit jeder 

Wiederholung zunimmt. Mit Blick 

auf das auf unseren Erfahrungen 

aufbauende Machbare, also den 

Stand der Technik, das nicht min-

dere Qualität und eine höhere intel-

lektuelle Leistung fordert, jedoch 

ein höheres Restrisiko besitzt, ent-

stehen doch erst die interessanten 

und prägenden Bauten wie bei-

spielsweise die Glaskuppel des 

Reichstages, die auch den Stand un-

serer Kultur widerspiegeln.  

Sind die europäischen Normen 

aufgrund noch mehr einfließenden 

Wissens und verschiedenster prakti-

scher Erfahrungen die besseren 

technischen Regelwerke?  

Nun auch noch Europäische Normen?  

Neben dem selbstproduzierten zu-

nehmenden Umfang der Regelwerke 

kommt nun im Rahmen eines ver-

einten Europas ein wahres Potpourri 

an Erkenntnissen, Erfahrungen so-

wie die verschiedensten Rahmenbe-

dingungen aufgrund unterschied-

lichster klimatischer und geologi-

scher Besonderheiten hinzu. Plötz-

lich haben wir nun als unsere tech-

nische Regeln neuartige Werke vor 

uns liegen. Können das allgemein 

anerkannte Regeln der Technik 

sein? 

Mit für uns neuen Erfahrungen, 

auch wenn sie über Jahrhunderte 

erprobt wurden und sich bewährten 

– somit im herkömmlichen Sinne als 

„Regel der Baukunst“ bezeichnet 

werden könnten – tun wir uns 

schwer. Denken wir beispielsweise 

an die EXPO 2000. Es sind von allen 

Teilen der Erde erfahrene Konstruk-

teure und Handwerker nach 

Deutschland gekommen, um Bau-

werke zu schaffen, die ihr jeweiliges 

Land repräsentieren. Es wurden lan-

destypische Materialien heran-

geschafft, die in traditioneller Weise 

verarbeitet wurden. Doch das Ver-

ständnis und das Vertrauen in an-

dere als uns bekannte und gewohnte 

Materialien und Bauweisen ließ so 

manche Bauauflage folgen. So soll-

ten beispielsweise die Knotenpunkte 

des von dem Kolumbiern erbauten 

ZERI-Pavillons aus Bambus in nicht 

traditioneller Weise mit Bewehrung 

und Beton verstärkt und der nepale-

sische Pavillon, der ein wahres hand-

werkliches Kunstwerk darstellt, 

sollte durch eine zusätzliche Holz-

konstruktion gestützt werden.  

In Zeiten der Globalisierung 

sollten wir offener gegenüber den in 

anderen Ländern erarbeiteten Er-

kenntnissen und getroffenen Erfah-

rungen sein – auch oder gerade mit 

uns unbekannten Materialien und 

Bauweisen.  

Zusammenfassung 

Der Begriff der „allgemein aner-

kannten Regeln der Technik“ ist fes-

ter Bestandteil des Sprach-

gebrauchs von Ingenieuren und Ju-

risten. Leider lässt die Begriffsdefi-

nition keine eindeutigen Zuordnun-

gen zu. Wir haben viele und vor al-

lem auch gute technische Regeln, 

die von den verschiedensten Grup-

pen veröffentlicht werden. Diese 

können möglicherweise in größerem 

Umfang den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik zugeordnet wer-

den. Dieses kann am ehesten im 

fachübergreifenden Erfahrungsaus-

tausch mit Kollegen erörtert wer-

den. Im Zeitalter der Globalisierung 

sollte dabei genug Raum geschaffen 

werden, um uns unbekannten aber 

auch die Bezeichnung „anerkannte 

Regeln“ verdienende fremdlän-

dische Erkenntnisse und Erfahrun-

gen offen zu begegnen. Dabei sollte 

der juristisch geprägte Begriff der 

allgemein anerkannten Regeln der 

Technik aber nicht zum Maßstab des 

Bauens schlechthin in allen Berei-

chen gemacht werden.  


